
Datenstellenvertrag 
 

zur Durchführung der Disease-Management-Programme 
in Hamburg 

 
vom 01. Juli 2008 

 
in der Fassung des 1. Nachtrages vom 19. Juni 2009 

 
zwischen 

 
der Arbeitsgemeinschaft DMP Hamburg (ARGE), 

 
der AOK Rheinland/Hamburg – Die Gesundheitskasse, 

 
dem BKK-Landesverband NORD 

(handelnd für die Betriebskrankenkassen, die dieser Vereinbarung beigetreten sind, 
zugleich für die Krankenkasse für Gartenbau, handelnd als Landesverband der 

landwirtschaftlichen Krankenversicherung), 
 

der Knappschaft, 
 

der IKK Hamburg 
(handelnd für die Innungskrankenkassen, die dieser Vereinbarung beigetreten sind), 

 

den nachfolgend benannten Ersatzkassen in Hamburg 
 Barmer Ersatzkasse, 

 Techniker Krankenkasse, 
 Deutsche Angestellten-Krankenkasse, 

 KKH-Allianz, 
 Gmünder ErsatzKasse – GEK, 

 HEK - Hanseatische Krankenkasse, 
 Hamburg Münchener Krankenkasse, 

 hkk, 
 

gemeinsamer Bevollmächtigter mit Abschlussbefugnis: 

Verband der Ersatzkassen e.V.(vdek), 

vertreten durch den Leiter der vdek-Landesvertretung Hamburg, 

 

der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg (KVH), 
 

der Gemeinsamen Einrichtung DMP Hamburg (GE) 

 
und 

 
 

der Firma INTER-FORUM Data Services GmbH, 
Sommerfelder Straße 120, 04316 Leipzig  

(Datenstelle) 
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Erläuterungen 

 

„Versicherte“ sind weibliche und männliche Versicherte 

„Vertragsärzte“ sind – ggf. anstellende - Vertragsärztinnen und Vertragsärzte 

„Auftraggeber“ sind die Vertragsparteien ohne die Arbeitsgemeinschaft Hamburg nach  

§ 219 SGB V und ohne die Kassenärztliche Vereinigung Hamburg (KVH) 

 

 

 

Weitere Begriffsbestimmungen 

 

Arbeitsgemeinschaft DMP Arbeitsgemeinschaft Disease-Management nach  

§ 219 SGB V 

Arbeitstag Als Arbeitstage gelten die Wochentage von Montag bis 

Freitag mit Ausnahme der gesetzlichen Feiertage 

BDSG Bundesdatenschutzgesetz 

BSNR Betriebsstättennummer 

BVA Bundesversicherungsamt 

Datensatz (Erst-/Folge-

dokumentation) 

Dokumentationsdaten entsprechend der jeweiligen Anlage 

der RSAV 

DMP-Datenzentrum des je-

weiligen Verbandes der 

Krankenkassen/der jeweili-

gen Krankenkasse  

Datenannahmestelle für die Dokumentationsdaten der 

Datenstelle 

DMP-Krankenhäuser Krankenhäuser, die vertraglich in die jeweiligen DMP-

Vereinbarungen eingebunden sind und der Datenstelle 

mitgeteilt wurden 

eDMP Elektronische Datenübermittlung im Zuge von DMP 

Gemeinsame Einrichtung Gemeinsame Einrichtung Hamburg nach  

§ 28f Abs. 2 Satz 1 Nr. 1c RSAV 

Koordinierende  Ärzte Ärzte, die vertraglich zur Koordination der DMP-Teilnehmer in 

die jeweiligen DMP-Vereinbarungen eingebunden sind 

KVH Kassenärztliche Vereinigung Hamburg 

LANR Lebenslange Arztnummer 

RSAV Risikostrukturausgleichsverordnung in der jeweils gültigen 

Fassung 
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SGB V 5. Sozialgesetzbuch in der jeweils gültigen Fassung 

SGB X 10. Sozialgesetzbuch in der jeweils gültigen Fassung 

TE/EWE Teilnahme-/Einwilligungserklärung des Versicherten nach der 

jeweiligen DMP-Vereinbarung 

Verbände der Kranken-

kassen in Hamburg 

AOK Rheinland/Hamburg – die Gesundheitskasse,  

BKK -  Landesverband NORD 

Innungskrankenkasse (IKK) Hamburg  

Knappschaft  

Verband der Angestellten-Krankenkassen/ Arbeiter-

Ersatzkassen-Verband e. V. -  

Landesbereichsvertretung Hamburg - 
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Anlagen 

 

Anlage 1 Aufgabenbeschreibung 

Anhang 1 eDMP: Verfahrensbeschreibung eDMP 

Anhang 2 eDMP: DMP-Portal der KVH  

Anhang 3 eDMP: Kurzbeschreibung DMPonline 

Anhang 3a eDMP: Antragsformular DMPonline 

Anlage 2 Kommunikationsmatrix 

Anlage 3  Bundeseinheitliche Vorgaben: Plausibilitätsrichtlinien, Technische Anlage 

(einschließlich Anhänge) sowie Datensatzbeschreibungen, Teilnahme- und 

Einwilligungserklärung 

Anlage 3 a Evaluation - Datensatzbeschreibung für die vereinbarten DMP Indikationen 

Anlage 4 Aufbau Statusdatensatz/Workflow-Daten 

Anlage 5 Datenschutzerklärung 

Anlage 6 Verzeichnis der durch den Landesverband der Betriebskrankenkassen NORD 

vertretenen Mitgliedskassen 

Anlage 7 Annahmestellen im Ersatzkassenbereich für papiergebundene Unterlagen 

Anlage 8 Verzeichnis der durch die IKK Hamburg vertretenen Innungskrankenkassen 

Anlage 9 Verdingungsunterlagen 

Anlage 10 Musterschreiben an DMP-Ärzte 

 

 



 7

Präambel 

 

Zur Verbesserung der Versorgungssituation von chronisch erkrankten Patienten entwickelt 

der Gemeinsame Bundesausschuss die medizinischen Grundlagen für Disease-

Management-Programme. Für folgende Indikationen haben die Verbände der Kranken-

kassen in Hamburg und die Kassenärztliche Vereinigung Hamburg mit der Kranken-

hausgesellschaft Hamburg strukturierte Behandlungsprogramme in Hamburg eingeführt: 

 

- Diabetes mellitus Typ 2 (Juli 2003), 

- Brustkrebs (April 2004), 

- Koronare Herzkrankheit (KHK) (Februar 2006), 

- Diabetes mellitus Typ 1 (Juli 2008) und 

- Asthma bronchiale sowie chronisch obstruktive Lungenerkrankungen (COPD) (Juli 2007). 

 

Die Umsetzung des DMP-Datenmanagements wird von der Datenstelle übernommen. Diese 

übernimmt Aufgaben im Zusammenhang mit Teilnahme-/Einwilligungserklärungen und 

Dokumentationsdaten. Sie unterstützt Arztpraxen bei der Erstellung von Dokumentationen 

und übermittelt Daten an die jeweiligen Partner dieser Vereinbarung. Ein leistungsfähiges 

Datenmanagement ist wesentliche Voraussetzung dafür, dass die Zielerreichung des 

Qualitätsindikators „Vollständigkeit, Plausibilität und Verfügbarkeit der im Rahmen von 

strukturierten Behandlungsprogrammen zu erstellenden Dokumentationen“ möglichst 

erreicht werden kann. Die Arbeitsabläufe in der Arztpraxis werden durch Nutzung der 

elektronischen Dokumentation (eDMP) vereinfacht. Um die Prozesse zu verbessern und 

weitere Erleichterungen in den Arbeitsabläufen in der Arztpraxis zu erzielen, wird das 

Datenmanagement laufend auf Optimierungsmöglichkeiten analysiert. 

 

Dieser Vertrag ist eine Aktualisierung des bereits seit dem 01.03.2006 praktizierten 

Rechtsverhältnisses zwischen den Vertragspartnern. 
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Abschnitt I 
Ziele, Vertragsgegenstand und Geltungsbereich 

 

§ 1 

Ziele 

 

Die Partner dieser Vereinbarung verfolgen das Ziel, dass die Umsetzung der DMP durch ein 

möglichst optimales Datenmanagement vereinfacht wird. Auch eine möglichst hohe 

Zielerreichung von Qualitätssicherungsindikatoren soll durch das Datenmanagement 

unterstützt werden. Arztpraxen sollen zudem zielgerichtete Hilfen erhalten, damit der 

Arbeitsaufwand weiter reduziert werden kann. Dazu soll auch eine Weiterentwicklung der 

Prozesse im Rahmen  der elektronischen Dokumentation (eDMP) unterstützt werden. 

 

 

§ 2 

Vertragsgegenstand 

 

(1) Mit dieser Vereinbarung wird der  Datenstelle die  Umsetzung des   Datenmanagements 

übertragen. Hierzu gehören Aufgaben im Zusammenhang mit Teilnahme-/Einwilligungs 

erklärungen sowie Dokumentationsdaten. 

 

(2) Ferner sind Gegenstand dieses Vertrages die Qualitätssicherung des Datenmana-

gements - einschließlich der elektronischen Dokumentation (eDMP) - und die Prüfung der 

Datenstelle.  

 

§ 3  

Geltungsbereich 

 

(1) Diese Vereinbarung gilt für 

 

1. koordinierende Ärzte, die an der jeweiligen DMP-Vereinbarung in Hamburg teilneh-

men, 

2. Krankenkassen, die in Hamburg ein zugelassenes DMP durchführen. 

 

(2) Die Vertragsärzte erklären die Teilnahme an dem jeweiligen DMP schriftlich gegenüber 

der KVH. Der koordinierende Vertragsarzt genehmigt mit seiner Unterschrift den 

Datenstellenvertrag. 
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(3) Diese Vereinbarung gilt für alle zwischen den Vertragspartnern getroffenen DMP-

Vereinbarungen (Diabetes mellitus Typ 2, Brustkrebs, Koronare Herzkrankheit, Diabetes 

mellitus Typ 1, Asthma bronchiale und COPD) sowie für im Rahmen der Laufzeit nach  

§ 31 neu vereinbarte DMP. 

 

 

Abschnitt II 

Datenmanagement 

 

§ 4 

Aufgabenbeschreibung 

 

(1) Die Datenstelle ist verpflichtet, die im Datenstellenvertrag vom 01.03.2006 beschrie-

benen Leistungen unter Berücksichtigung der aktualisierten Aufgabenbeschreibung nach 

Anlage 1 für alle vereinbarten DMP zu erbringen. Hierbei sind insbesondere die Regelun-

gen zur Qualitätssicherung zu berücksichtigen. 

 

(2) Die in Anlage 1 beschriebenen Dienstleistungen werden unter Berücksichtigung der 

Anforderungen der RSAV in der jeweils gültigen Fassung erbracht. 

 

 

§ 5 

Ausführungsfristen 

 

Die Ausführungsfristen richten sich nach der Aufgabenbeschreibung nach Anlage 1 und der 

Kommunikationsmatrix nach Anlage 2. Für die schriftliche Kommunikation mit Ärzten nutzt 

die Datenstelle die Musterschreiben nach den Anlagen 10. 

 

 

§ 6 

Statusdatensatz/Workflow-Daten 

 

(1) Die Datenstelle liefert den Auftraggebern/DMP-Datenzentren täglich (oder wöchentlich 

nach Vereinbarung) Informationen zum Stand der Verarbeitung der DMP-

Dokumentationen mittels Statusdatensatz/Workflow-Daten. Der Aufbau des 

Statusdatensatzes/der Workflow-Daten richtet sich nach zwischen den Spitzenverbänden 

der Krankenkassen vereinbarten Datensatz in der jeweils gültigen Fassung (vgl. Anlage 

4). 
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§ 7 

Mitwirkung der Krankenkassen/-verbände  und der KVH 
 

(1) Die Krankenkassen/-verbände  teilen der Datenstelle die Institutionskennzeichen der von 

ihnen vertretenen, an den DMP-Vereinbarungen teilnehmenden Krankenkassen sowie 

die Adresse des jeweiligen DMP-Datenzentrums unverzüglich mit. 

 

(2) Die KVH stellt der Datenstelle mindestens zweimal monatlich und auf gesonderte 

Anforderung Vertragsarztnummern (LANR und BSNR), Namen angestellter Ärzte, 

Anschriften und möglichst Telefonnummern (Vertragsärzteverzeichnis) der an den 

jeweiligen DMP-Vereinbarungen teilnehmenden koordinierenden Ärzte mit Beginn und 

Ende der Teilnahme zur Verfügung. Änderungen von Vertragsarztnummern werden 

gesondert ausgewiesen. 

 

 

§ 8 

Grundsätze der Leistungserbringung 

 

(1) Die Datenstelle erbringt ihre Leistungen frei von Sach- und Rechtsmängeln 

- nach Maßgabe der vertraglichen Regelungen (einschließlich der Anlagen) und 

- dem allgemein anerkannten aktuellen Stand der Wissenschaft und Technik. 

 

Die Datenstelle wird jeden Auftraggeber über - nach Vertragsabschluss eintretende - 

Änderungen des Standes von Wissenschaft und Technik, die möglicherweise Auswir-

kungen auf den Vertragsgegenstand haben, informieren.  

 

(2) Die von der Datenstelle zur Erfüllung ihrer Leistungen eingesetzten Mitarbeiter müssen 

die zur ordnungsgemäßen Vertragserfüllung notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen 

besitzen sowie zur Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet 

sein. Dies gilt insbesondere für die Verpflichtung zur Verschwiegenheit hinsichtlich der 

patientenbezogenen Informationen. 

 

(3) Die Leistungserbringung durch die Datenstelle hat im Einklang mit den rechtlichen 

Vorschriften zu erfolgen. Insbesondere sind die Vorgaben des ärztlichen Standesrechts, 

des Wettbewerbsrechts sowie des Datenschutzrechts einzuhalten. Die Datenstelle hat 

die Einhaltung der rechtlichen Vorschriften und die sich aus Abschnitt III dieses Vertrages 

ergebenden datenschutzrechtlichen Verpflichtungen zu gewährleisten. 
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(4) Die Datenstelle muss durch entsprechende organisatorische Vorkehrungen eine 

kontinuierliche orts- und zeitnahe Zusammenarbeit mit den jeweiligen Auftraggebern, der 

KVH und der Gemeinsamen Einrichtung ermöglichen. Eine Ansprechbarkeit zu den 

üblichen Bürozeiten (08:00 Uhr bis 18:00 Uhr) ist zu gewährleisten. 

 

(5) Die Datenstelle ist jedem Auftraggeber über die vertragsgemäße Ausführung der 

Leistungen auskunftspflichtig und ermöglicht ihm zu den üblichen Bürozeiten 

insbesondere in die ihn betreffenden Datenbanken Einsicht. 

 

 

§ 9 

Änderung der zu erbringenden Leistung 

 

(1) Die Krankenkassen/-verbände gemeinsam haben das Recht, die Aufgaben der 

Datenstelle zu ändern oder zu ergänzen, zu verringern oder zu erweitern, soweit dies 

insbesondere bei Änderungen der gesetzlichen oder rechtlichen Bestimmungen zu den 

DMP, die die Basis dieses Vertrages bilden, erforderlich wird oder es aufgrund der 

technischen Abwicklung für die Auftraggeber wirtschaftlicher ist, dass von der Datenstelle 

geschuldete Leistungen durch die Teilnehmer am DMP selbst erbracht werden. Die 

Krankenkassen/-verbände  können insbesondere 

 

1. die Teilnahme-/Einwilligungserklärung und die Dokumentationsdaten, 

2. das Format, in dem die Dokumentationsdaten übermittelt werden sollen, oder  

3. die Plausibilitätsprüfrichtlinien ändern. 

 

Ferner hat ein Auftraggeber das Recht, die Aufgaben der Datenstelle zu ändern oder zu 

ergänzen, sofern er durch richterliche oder aufsichtsbehördliche Vorgaben hierzu 

verpflichtet ist. Die entsprechenden Informationen werden der Datenstelle unverzüglich 

zur Verfügung gestellt. Für deren Umsetzung wird der Datenstelle eine angemessene 

Frist eingeräumt. 

 

 

(2) Sofern sich durch gemeinsam vereinbarte Änderungen oder Ergänzungen kein 

wesentlicher Mehr- oder Minderaufwand für die Datenstelle ergibt, ändert sich die 

Vergütung nicht. Andernfalls ist die Vergütung entsprechend dem veränderten Aufwand 

einvernehmlich anzupassen. 
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Abschnitt III 

Datenschutz 

 

§ 10 

Datenschutzmaßnahmen, Subunternehmer 

 

(1) Diese Bestimmungen regeln den Schutz der Daten bei der Datenverarbeitung im Auftrag 

unter besonderer Berücksichtigung des Zweiten Kapitals des Sozialgesetzbuches -  

Zehntes Buch (SGB X), insbesondere der § 80 SGB X bzw. § 11 Bundesdaten-

schutzgesetz (BDSG). 

 

(2) Die Datenstelle trägt die Gewähr dafür, dass die in der Anlage zu § 78 a SGB X bzw. § 9 

BDSG genannten technischen und organisatorischen Maßnahmen getroffen worden 

sind und eingehalten werden. Sofern Änderungen bzw. ergänzende Weisungen 

vorgenommen werden, sind diese ebenfalls umgehend umzusetzen.  

 

(3) Die von der Datenstelle vertragsgemäß vorzuhaltenden personenbezogenen oder 

personenbeziehbaren Daten und Dokumente werden sieben Jahre, beginnend mit dem 

dem Berichtsjahr folgenden Kalenderjahr, aufbewahrt und nach Ablauf dieser Frist 

physisch gelöscht.  

 

(4) Die Datenschutzmaßnahmen sind der technischen Entwicklung anzupassen. Dies gilt 

ebenfalls für Änderungen datenschutzrechtlicher Bestimmungen und Auflagen der 

zuständigen Aufsichtsbehörden sowie der Bundes- und Landesbeauftragten zum 

Datenschutz. 

 

(5) Die Datenstelle erklärt sich damit einverstanden, dass die Auftraggeber und deren 

zuständige Aufsichtsbehörden jederzeit berechtigt sind, mit den in § 80 Abs. 2 Satz 4 

SGB X bzw. § 38 Abs. 3 und 5 BDSG genannten Mitteln und in Anlehnung an § 88 

SGB IV und § 274 SGB V die Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz sowie 

der ergänzenden Weisungen nach § 80 Abs. 2 Satz 3 SGB X zu überwachen. 

Mitarbeiter der Auftraggeber können mit Vollmacht ihres Vorstandes ohne vorherige 

Ankündigung die Räumlichkeiten des Auftragnehmers betreten, sich über die Daten-

schutzmaßnahmen informieren und Mitarbeiter der Datenstelle dazu befragen.  

 

(6) Die Auftraggeber sind insoweit berechtigt, von der Datenstelle in Bearbeitung befindliche 

oder aufbewahrte Unterlagen - auch kurzfristig - zu Prüfzwecken anzufordern. Jeder 
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Auftraggeber kann dabei nur die Daten anfordern, auf die er nach der RSAV ein 

Zugriffsrecht hat. Kommt es hierdurch zu Verzögerungen in der Bearbeitung, wird die 

Datenstelle die Krankenkassen/-verbände  hierauf hinweisen. Vom Prüfungsrecht ist der 

betriebsinterne Bereich, der zur Offenbarung von z. B. finanz- und steuerrechtlichen 

Daten, Betriebsgeheimnissen oder Kalkulationsgrundlagen führen könnte nicht umfasst. 

 

(7) Die Datenstelle hat einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen (vgl. §§ 4 d, 4 e BDSG) 

und informiert die Auftraggeber hierüber. 

 

(8) Die Datenstelle ist verpflichtet, für die Datenverarbeitung nur Personen einzusetzen, die 

auf das Datengeheimnis u. a. nach dem Verpflichtungsgesetz vom 02.03.1974 BGBI Teil 

I Seite 469 bzw. § 5 BDSG verpflichtet sind. Ferner stellt die Datenstelle sicher, dass 

das von ihr eingesetzte Personal im Sinne der Datenschutzvorschriften ausreichend 

informiert und angewiesen ist (vgl. u. a. § 35 SGB I, §§ 284 ff. SGB V, §§ 93 ff. SGB XI 

und §§ 5, 9, 43 Abs. 1 und 3, 44 Abs. 1 Nr. 2, 5, 6 und 7 und Abs. 2 BDSG sowie die 

einschlägigen Straf- und Ordnungswidrigkeitsvorschriften z. B. des StGB, des SGB X 

bzw. des BDSG). 

 

(9) Die Datenstelle verwendet die Dokumente und Daten und die daraus erzielten 

Verarbeitungsergebnisse ausschließlich für die Erfüllung dieses Vertrages. Sie 

verwendet die zur Datenverarbeitung überlassenen Dokumente und Daten nicht 

anderweitig und bewahrt sie nach Maßgabe der Aufgabenbeschreibung unter 

Verschluss auf. Kopien und Duplikate dürfen nicht ohne Wissen der Auftraggeber 

hergestellt werden. Die Datenträger werden nach Erfüllung des jeweiligen Auftrages 

kontrolliert physisch gelöscht und rechtzeitig zurückgesandt. 

 

(10) Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses hat die Datenstelle sämtliche in ihren 

Besitz gelangte Unterlagen und erstellte Verarbeitungs- oder Nutzungsergebnisse, die 

im Zusammenhang mit dem Auftragsverhältnis stehen, den Auftraggebern auszu-

händigen. Die Daten auf dem Datenträger der Datenstelle sind danach physisch zu 

löschen. Test- und Ausschussmaterial wird von der Datenstelle bis zur Vernichtung 

unter Verschluss gehalten oder den Auftraggebern übergeben. Über die Vernichtung ist 

ein Protokoll zu fertigen und auf Verlangen den Auftraggebern vorzulegen. Die 

Geheimhaltungspflicht reicht über das Vertragsende hinaus. 

 

(11) Der Arbeitsablauf wird von der Datenstelle lückenlos dokumentiert. Hierzu gehört 

insbesondere eine vollständige Protokollierung der Systemleistungen. Die 
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Dokumentation ist für einen Zeitraum von sieben Jahren nach Ablauf der Kalenderjahre 

vorzuhalten und den Auftraggebern auf Verlangen vorzulegen. 

 

(12) Die Datenstelle unterrichtet die Krankenkassen/-verbände unverzüglich über den 

Verdacht auf Datenschutzverletzungen oder andere Unregelmäßigkeiten bei der 

Datenverarbeitung und bei Störungen des Verarbeitungsablaufs. Die Datenstelle weist 

die Krankenkassen/-verbände unverzüglich darauf hin, wenn sie der Ansicht ist, dass 

Weisungen der Krankenkassen/-verbände  gegen das BDSG oder andere Rechts-

vorschriften verstoßen. 

 

(13) Die Datenstelle liefert den Auftraggebern die für die Meldung nach § 80 Abs. 3 SGB X 

erforderlichen Angaben. 

 

(14) Subunternehmer dürfen nur mit vorheriger schriftlicher Einwilligung sämtlicher 

Krankenkassen/-verbände  eingeschaltet werden, es sei denn, es handelt sich um 

unwesentliche Teilleistungen im Sinne des § 4 Nr. 4 Satz 2 VOL/B. Die vertraglichen 

Vereinbarungen zwischen Datenstelle und Subunternehmer sind so zu gestalten, dass 

sie den Bestimmungen des Vertragsverhältnisses zwischen Auftraggebern und 

Datenstelle entsprechen. 

 

Mit Ausnahme der vorherigen schriftlichen Einwilligung gilt Abs. 1 auch für Subunter-

nehmer, die Prüfungen oder Wartung von automatisierten Verfahren oder von Daten-

verarbeitungsanlagen der Datenstelle vornehmen. Derartige Aufträge sind jedem 

Verband der Krankenkassen vor Vertragsabschluss mitzuteilen. 

 

Beauftragt die Datenstelle für den Datentransport einen Transportunternehmer, so hat 

sie sicherzustellen und jedem Auftraggeber auf Verlangen nachzuweisen, dass der 

Transportunternehmer die Datenschutzbestimmungen beachtet. Werden Unterlagen bei 

den Auftraggebern abgeholt, stattet die Datenstelle den Transportunternehmer mit 

einem schriftlichen Berechtigungsausweis für die Empfangnahme der Unterlagen aus. 
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§ 11 

Datentransport  

 

(1) Daten sind über Datenfernübertragung (DFÜ) oder mittels Datenträger auszutauschen. 

Die Initiative für den DFÜ-Kommunikationsvorgang übernimmt der Absender. Der 

Absender hat sicherzustellen, dass der Kommunikationspartner die für den Empfang der 

Daten berechtigte Stelle ist. Dies kann über die Vergabe entsprechender Passwörter 

geschehen. Einigen sich Absender und Empfänger nicht auf das automatische Recovery 

gemäß ISO IS 8571 FTAM, gilt für Übertragungsabbrüche, dass die betroffene Datei 

vom Absender erneut übertragen wird. Innerhalb des ISDN/DATEX-P wird die Ruf-

nummer des aktiven Partners übergeben und vom passiven Partner geprüft. Deshalb 

muss die ISDN/DATEX-P-Nummer jedes möglichen aktiven Partners den passiven 

Partnern gemeldet werden; jede Änderung ist unverzüglich und rechtzeitig im Voraus 

den beteiligten Stellen bekanntzugeben. Zur Sicherstellung eindeutiger Partnernamen 

im DFÜ-Netz werden die jeweiligen IK-Nummern der Partner verwendet. 

 

(2) Datenträger sind von den Auftraggebern und der Datenstelle als Einschreiben eigen-

händig zu versenden. Hierbei sind verschließbare Behälter in neutraler, verschlossener 

Verpackung zu verwenden. Zu den Behältern erhalten die Auftraggeber und die Daten-

stelle jeweils einen Schlüssel, für dessen Verlust sie haften. Wenn keine verschließ-

baren Behältnisse zur Verfügung stehen, sind die Datenträger zu versiegeln oder 

plombiert zu verpacken und in einer neutralen, verschlossenen weiteren Verpackung per 

Einschreiben eigenhändig zu versenden. Die bei jedem Transport zu verwendenden 

Begleitpapiere und Quittungen sind unverzüglich zurückzusenden oder gesondert 

aufzubewahren und zur Prüfung herauszugeben.  
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§ 12 

Pflichten der Auftraggeber und der KVH 

 

(1) Die Auftraggeber und die KVH entscheiden über die Zulässigkeit der Datenverarbeitung 

und bleiben in jeder Phase der Datenverarbeitung jeweils verantwortlich für die Wahrung 

der Rechte derjenigen, deren Daten verarbeitet werden. Sie behalten deshalb das 

alleinige Verfügungsrecht über die Daten.  

 

(2) Aufträge werden von den Auftraggebern und der KVH schriftlich bzw. in Textform erteilt. 

Die Auftraggeber haben auf Anforderung der Datenstelle Aufträge, Weisungen und 

Erläuterungen zu präzisieren. 

 

(3) Die Auftraggeber und die KVH sind verpflichtet und berechtigt, erforderlichenfalls 

Weisungen nach § 80 Abs. 2 SGB X betreffend die Ergänzung der bei der Datenstelle 

vorhandenen technischen und organisatorischen Maßnahmen schriftlich zu erteilen. 

 

(4) Die Auftraggeber und die KVH informieren die Datenstelle unverzüglich schriftlich über 

festgestellte Fehler oder Unregelmäßigkeiten der Auftragsleistung. 

 

(5) Die weisungs-, empfangs- und kontrollberechtigten Personen - im Rahmen des 

Auftragsverhältnisses - sind der Datenstelle von den Auftraggebern schriftlich zu 

benennen. Sie haben sich bei der Ausübung ihrer Befugnisse zu legitimieren. 

 

 

§ 13 

Haftung bei Verletzung von Datenschutzbestimmungen 

 

Die Haftung richtet sich nach § 18 dieses Vertrages und den gesetzlichen Bestimmungen. 

Der Auftragnehmer bestätigt, sich gegen die Inanspruchnahme wegen Verletzung von 

Datenschutzvorschriften versichert zu haben. Die Versicherungssumme beträgt mindestens 

500.000,00 EUR. 
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Abschnitt IV 

Datenstellenprüfung 

 

§ 14 

Prüfung der Datenstelle und  

Prüfung der Versichertenzeiten nach § 15a RSAV 

 

(1) Die Krankenkassen/-verbände prüfen mindestens einmal jährlich in den Räumen der 

Datenstelle die Qualität der Leistungserbringung. Diese Prüfung umfasst sowohl alle 

DMP als auch sämtliche Prozessabläufe. Inhalte der Datenstellenprüfung sind insbe-

sondere: 

 

- die Qualität der Dokumentationsdaten (Erst- und Folgedokumentationen) in Bezug 

auf: 

- Dokumentation des Posteinganges, 

- Prüfung des fristgerechten Eingangs, 

- Prüfung der Vollständigkeit und Plausibilität unter Berücksichtigung der 

Plausibilitätsrichtlinien der Spitzenverbände der Krankenkassen, 

 

- die vertragsgemäße Umsetzung des Korrekturverfahrens unter Berücksichtigung der 

Anforderungen des Bundesversicherungsamtes: 

- die Richtigkeit der Erfassung der Daten, 

- vollständige und lückenlose Archivierung der Dokumentationsdaten und des 

Schriftwechsels zum Korrekturverfahren. 

 

(2) Die Qualitätsprüfungen werden durch von der Arbeitsgemeinschaft DMP Hamburg 

autorisierte Mitarbeiter der Mitgliedskassen vorgenommen. Die für die Prüfungen 

autorisierten Mitarbeiter erhalten ein Merkblatt über die Dienstpflichten der Angestellten 

und geben vor Aufnahme ihrer Tätigkeit die Erklärung zum Datengeheimnis/Sozial-

geheimnis gegenüber der Geschäftsführung der Arbeitsgemeinschaft DMP ab (vgl. 

Anlage 5). Die datenschutzrechtlichen Verpflichtungen gelten auch im Verhältnis zur 

abordnenden Stelle und nach der Beendigung der Prüfung. 

 

(3) Die Prüfung erfolgt auf Basis von Stichproben aus dem in die Prüfung einbezogenen 

Datenbestand. 
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(4) Es werden grundsätzlich 100 Fälle geprüft. Die Stichprobenfälle werden der Datenstelle 

zwei Wochen vor Beginn der Qualitätsprüfung bekannt gegeben. Im Fokus steht das 

sogenannte Image-Verfahren. 

 

(5) Die Prüfung erfolgt durch den Abgleich der den Krankenkassen übermittelten Datensätze 

mit den in der Datenstelle vorliegenden Unterlagen. 

 

(6) Die Durchführung der Qualitätsprüfungen sowie deren Feststellungen sind fallbezogen zu 

dokumentieren. Feststellungen zu Einzeldatensätzen sind so zu pseudonymisieren, dass 

der Rückgriff auf die Daten der Datenstelle sowie der Daten der jeweiligen Krankenkasse 

möglich bleibt. 

 

(7) Das Ergebnis wird den Auftraggebern sowie der DMP-Datenstelle in Form eines 

Prüfberichtes bekannt gegeben. Die Prüfberichte sowie die dokumentierten Maßnahmen 

zur Umsetzung der Prüfergebnisse sind von der Datenstelle sowie der Arge DMP sieben 

Jahre, beginnend mit dem dem Prüfzeitraum folgenden Kalenderjahr, zu archivieren. 

 

(8) Die ergänzenden Regelungen/Aufgaben im Zuge der Prüfung der Versichertenzeiten 

nach § 15 a RSAV sind in Anlage 1 zusammengefasst. 
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Abschnitt V 

Zusammenarbeit, Qualitätssicherung, Vertraulichkeit 

 

§ 15 

Grundsätze der Zusammenarbeit 

 

(1) Die Vertragsparteien verpflichten sich zur Erfüllung dieses Vertrages konstruktiv und 

loyal zusammenzuarbeiten. Die Vertragspartner werden sich wechselseitig unverzüglich 

über alle Umstände und Geschehnisse informieren, die für die Zusammenarbeit nach 

diesem Vertrag bedeutsam sind oder sein könnten. 

 

(2) Die Auftraggeber und die KVH haben gegenüber den von der Datenstelle eingesetzten 

Personen kein Weisungsrecht; zwischen ihnen besteht kein Arbeitsverhältnis.  

 

(3) Die Auftraggeber und die KVH werden Anforderungen und/oder Weisungen ausschließ-

lich an die von der Datenstelle zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses schriftlich benan-

nten verantwortlichen Personen richten. Änderungen der verantwortlichen Personen 

wirken gegenüber den Auftraggebern nur, wenn diese zuvor sämtlichen Auftraggebern 

schriftlich angezeigt wurden. 

 

 

§ 16 

Qualitätssicherungsaktivitäten 

 

(1) Die Ausführungsfristen der Aufgabenbeschreibung nach § 4 sind zwingend einzuhalten. 

Sofern Störungen in den Datenprozessen eintreten, sind die Verbände der Kranken-

kassen und die KVH hierüber umgehend zu informieren (z. B. per E-Mail). 

 

(2) Die Datenstelle prüft die Dokumentationsdaten vor Versand an die Auftraggeber, KVH 

und Gemeinsame Einrichtung in einem zusätzlichen Prüfungslauf. Eine abschließende 

Verlagerung der Haftungs- und Rügepflicht auf die Datenstelle ist damit nicht verbunden. 

 

(3) Vor Versand von Schreiben an die koordinierenden Ärzte werden diese regelmäßig 

stichprobenartig geprüft. 
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(4) Die Datenstelle stellt die Qualifikation und Fortbildung ihrer Mitarbeiter sicher. Hierzu 

gehört insbesondere die Vermittlung von Fachwissen, wie z. B. Regelungen der RSAV 

und Bestimmungen des Bundesversicherungsamtes. 

 

(5) Die Geschäftsführung der Arbeitsgemeinschaft DMP Hamburg informiert die Datenstelle 

unverzüglich über notwendige Anpassungen der Datenflüsse aufgrund von Regelungen 

der RSAV und Bestimmungen des Bundesversicherungsamtes. 

 

(6) Die Datenstelle bietet den DMP teilnehmenden Ärzten ihre Unterstützung bei Fragen 

zum Erstellen von Dokumentationen an. Ferner informiert sie anfragende Ärzte zu den 

DMP-Prozessen Einschreibung, Arztwechsel, Neueinschreibung etc. Informationen zur 

DMP-Vergütung sind ausschließlich der KVH vorbehalten. 

 

(7) Anregungen und Beschwerden von an den DMP teilnehmenden Ärzten werden 

dokumentiert und an die Geschäftsführung der Arbeitsgemeinschaft DMP Hamburg 

übermittelt. Die Aufzeichnung wird von der Datenstelle und der Geschäftsführung der 

Arbeitsgemeinschaft DMP wahrgenommen. Ärzte erhalten kurzfristig - möglichst 

innerhalb von 48 Stunden - eine Rückmeldung zu ihren Anregungen/Beschwerden. 

 

Die Aufzeichnungen werden von der Geschäftsführung der Arbeitsgemeinschaft DMP 

Hamburg aufbewahrt und in den Quartalsgesprächen mit der Datenstelle erörtert. 

 

(8) Die Datenstelle dokumentiert ihre Qualitätssicherungsmaßnahmen und informiert die 

Krankenkassen/-verbände monatlich über Auffälligkeiten; liegen keine vor, gibt sie dazu 

eine kurze Information. 

 

(9) Um weitere Optimierungen des Datenmanagements zu erreichen, führen die Kranken-

kassen/-verbände und die KVH quartalsweise Qualitätssicherungsgespräche mit der 

Datenstelle. 
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§ 17 

Sicherstellung der elektronischen Dokumentation (eDMP) 

 

(1) Die Datenstelle unterstützt Vertragsärzte bei Fragen zu eDMP. Hierzu gehören auch 

Hilfen bei Fragen zur Praxissoftware. 

 

(2) Die Datenstelle stellt ein Online-Erfassungsverfahren für die DMP-Dokumentationen 

bereit. Dabei werden insbesondere die Regelungen des Datenschutzes beachtet. Die 

Online-Dokumentation steht den Vertragsärzten kostenfrei zur Verfügung.  

 

(3) Im Übrigen sind die Regelungen zu eDMP in den Anhängen zur Aufgabenbeschreibung 

nach Anlage 1 zusammengefasst.  

 

 

§ 18 

Vertraulichkeit 

 

Die Vertragsparteien verpflichten sich gegenseitig, über alle von ihnen in Zusammenhang mit 

der Durchführung dieses Vertrages erlangten Kenntnisse und Informationen auch über das 

Ende der Vertragslaufzeit hinaus Stillschweigen zu bewahren. Alle vom Auftraggeber zur 

Verfügung gestellten Auskünfte und erlangten Informationen jeglicher Art dürfen ausschließ-

lich bei der Zusammenarbeit der Vertragsparteien zur Erfüllung dieses Vertrages verwendet 

werden. Die Vertragsparteien werden diese Verpflichtungen auch ihren Mitarbeitern auferle-

gen. Die Vertragsparteien werden alle in Zusammenhang mit der Durchführung dieses Ver-

trages erlangten Kenntnisse und Informationen nur für den vertraglichen Zweck nutzen, zu 

dem sie übermittelt worden sind und nicht ohne die vorherige schriftliche Zustimmung des 

jeweiligen anderen Vertragspartners Dritten zugänglich zu machen oder gegenüber Dritten 

verwenden. Das Zustimmungserfordernis gilt nicht für gesetzlich vorgesehene Auskünfte 

gegenüber Behörden. 
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Abschnitt V 

Vergütung, Abrechnung und Pflichtverletzung 

 
§ 19 

Vergütung 

 

(1) Der Auftragnehmer erhält für die von ihm nach diesem Vertrag geschuldeten Leistungen 

eine Vergütung wie folgt: 

 

 a) Im Falle der beleghaften Dokumentation:  

 

  (aa) für jeden vollständig und fehlerfrei abgeschlossenen Datenvorgang im 

Zusammenhang mit der TE/EWE, incl. der Weiterleitung des Originals und 

jeder Verbesserung in Papierform EUR 0,86173, 

(ab) für jeden vollständig und fehlerfrei abgeschlossenen Datenvorgang im 

Zusammenhang mit der Erstdokumentation EUR 2,16457,(ac) für jeden 

vollständig und fehlerfrei abgeschlossenen Datenvorgang im Zusammenhang 

mit der Folgedokumentation EUR 2,16457. 

 

 b) Im Falle der beleglosen Dokumentation: 

     

 (ba) für jeden vollständig und fehlerfrei abgeschlossenen Datenvorgang im 

Zusammenhang mit der Erstdokumentation EUR 0,93353,  

 (bb)  für jeden vollständig und fehlerfrei abgeschlossenen Datenvorgang im 

Zusammenhang mit der Folgedokumentation EUR 0,93353. 

 

c) Im Fall der Arzt-Reminder: 

 

(ca) für jeden versendeten Reminder an die DMP-Ärzte: 

    3,24168 Euro. 

 

Der Vergütungsanspruch versteht sich unter Einschluss sämtlicher Personal-, Sach-, Materi-

al-, Einrichtungs- und sonstigen Nebenkosten sowie der derzeit gültigen Mehrwertsteuer. 

Nicht im Pauschalpreis enthalten sind lediglich die anfallenden Portokosten für Nachforde-

rungen. Die tatsächlichen Portokosten der Nachforderungen legt der Auftragnehmer im Ver-

hältnis der betroffenen Versicherten auf die an diesem Vertrag beteiligten Krankenkassen 

um. 
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 (2) Die vorstehenden Vergütungsansprüche des Auftragnehmers  entstehen – für die 

TE/EWE - mit Eingang der TE/EWE bei der jeweiligen Krankenkasse bzw. nach 

vollständigem und fehlerfreien Abschluss des Datenvorgang im Zusammenhang mit einer 

Erst- oder Folgedokumentation sowie der Versendung des Arzt-Reminders bei dem 

jeweiligen Auftraggeber bzw. der jeweiligen Krankenkasse. Die Fälligkeit des Anspruchs 

richtet sich nach unten genannten Absatz 5. 

 

 (3) Die vorstehenden Vergütungsansprüche der Datenstelle entstehen mit der Erfüllung des 

Datenmanagements nach der Aufgabenbeschreibung. 

 

 (4) Kann ein Datenvorgang innerhalb der Ausführungsfristen durch die Datenstelle nicht 

vertragsgerecht abgeschlossen werden, weil der koordinierende Vertragsarzt die Daten  

- obwohl die Datenstelle diese in dem von ihm geschuldeten Umfang nachgefordert hat - 

nicht vollständig bzw. plausibel übermittelt, steht der Datenstelle für diesen eingeleiteten 

Datenvorgang ebenfalls die vollständige Vergütung nach Absatz 1 zu.  

 

(5) Die Vergütungsansprüche bestehen jeweils nur gegen die Krankenkassen. Vergütungs-

ansprüche nach diesem Vertrag können gegenüber der Arbeitsgemeinschaft DMP, den 

koordinierenden Ärzten, der Gemeinsamen Einrichtung und der KVH nicht geltend 

gemacht werden. Die Auftraggeber haften nur für ihre eigenen Kosten nach § 20. Eine 

gesamtschuldnerische Haftung der Auftraggeber besteht nicht. 

 

(6) Die Fehlerfreiheit der Leistungserbringung ist von der Datenstelle nachzuweisen. 

 

(7) Der Wegfall oder die Minderung des Vergütungsanspruchs steht einem Schadensersatz-

anspruch nicht entgegen. Auf den Vertragsstrafenanspruch nach § 24 sind sie nicht 

anzurechnen.  

 

 

§ 20 

Abrechnung 

 

(1) Die Datenstelle erstellt monatlich einmal eine Rechnung an den jeweiligen Auftraggeber 

über die für diesen im Vormonat erbrachten Leistungen. Für Krankenkassen mit 

geringem Datenaufkommen ist eine quartalsweise einmalige Rechnungslegung für 

erbrachte Leistungen aus dem Vorquartal möglich. 

 

(2) Die Rechnungen müssen folgende Angaben enthalten: 



 24

 

- Anzahl der weitergeleiteten Teilnahme-/Einwilligungserklärungen; 

- Angabe über die Zahl vollständig und fehlerfrei abgeschlossener Datenvorgänge im 

Rechnungszeitraum, gegliedert nach der Art der Dokumentationsdaten (Erst- und 

Folgedokumentation); 

- die Anzahl der Datenvorgänge im Rechnungszeitraum, die trotz im geschuldeten 

Umfang erfolgter Nachforderung durch den Auftragnehmer nicht vollständig und/oder 

fehlerfrei abgeschlossen werden konnten. 

 

Auf Anfrage eines Auftraggebers sind auch das Datum von Eingang und Ausgang der in 

Rechnung gestellten Teilnahme-/Einwilligungserklärungen bei der Datenstelle anzu-

geben. Für die Rechnungsprüfung übermittelt die Datenstelle im Statusdatensatz/im 

Workflow-Datensatz die Rechnungsnummer. 

 

Darüber hinaus ist den jeweiligen Rechnungen eine separate Liste beizufügen, in der 

unter Nennung der Arztnummer des jeweiligen kooperierenden Vertragsarztes und der 

Versichertennummern mitgeteilt wird, welche Datenvorgänge für Versicherte des jewei-

ligen Auftraggebers vollständig und fehlerfrei abgeschlossen wurden. Der jeweilige 

Auftraggeber kann den Umfang der an ihn zu übermittelnden Informationen erweitern. 

 

 

§ 21 

Fälligkeit der Zahlungen 

 

Die nach Maßgabe von § 20 erstellten Rechnungen sind vom jeweiligen Auftraggeber 

innerhalb von 15 Arbeitstagen nach Eingang der Rechnung bei diesem zu begleichen. Die 

Datenstelle kann nach Ablauf von 12 Monaten nach Eingang der jeweiligen Rechnung beim 

jeweiligen Auftraggeber keine Nachforderungen für den abgerechneten Zeitraum mehr 

erheben. 

 

 

§ 22 

Pflichtverletzung, Haftung 

 

(1) Erbringt die Datenstelle fällige Leistungen nach diesem Vertrag bzw. nach Kapitel II  der 

Verdingungsunterlagen (Anlage 9) nicht oder nicht wie geschuldet innerhalb der für die 

jeweilige Leistung vereinbarten Ausführungsfrist, kann der jeweilige Auftraggeber die 

Leistung selbst vornehmen und Ersatz der erforderlichen Aufwendungen, Minderung, 
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Schadens-ersatz oder gemäß § 284 BGB Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen, 

nachdem er dem Auftragnehmer eine angemessene Frist von zur Erfüllung seiner 

Leistung aufgegeben hat. Dies gilt nicht, wenn der Auftragnehmer die Pflichtverletzungen 

nicht zu vertreten hat.  

 

(2) Darüber hinaus haftet die Datenstelle dem jeweiligen Auftraggeber für alle Schäden, die 

dem jeweiligen Auftraggeber durch eine Pflichtverletzung des Auftragnehmers entstehen, 

es sei denn, der Auftragnehmer hat die Pflichtverletzung nicht zu vertreten. Dies gilt 

insbesondere für Verletzungen der Pflichten der Datenstelle nach Abschnitt III dieses 

Vertrages. Die Datenstelle übernimmt die Haftung für Schäden des jeweiligen Auftrag-

gebers und Dritter, die bei der unzulässigen Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung der 

Daten entstehen. 

 

 

§ 23 

Freistellung von Ansprüchen Dritter 
 

(1) Die Datenstelle hat jeden Auftraggeber von allen gesetzlichen Ansprüchen Dritter 

freizustellen, die sich im Zusammenhang mit diesem Vertrag aus einer fehlerhaften 

Leistung oder sonstigem Vertragsverstoß des Auftragnehmers ergeben. 

 

(2) Die Datenstelle verpflichtet sich, zur Abdeckung von Risiken nach Absatz 1 ausrei-

chende Versicherungen abzuschließen. Diese Versicherungen sind gegenüber jedem 

Auftraggeber nachzuweisen.  

 

 

§ 24 

Vertragsstrafe 

 

(1) Erbringt die Datenstelle schuldhaft die von ihr nach diesem Vertrag sowie insbesondere 

nach der Aufgabenbeschreibung geschuldeten Leistungen nicht oder nicht fehlerfrei 

innerhalb der für die jeweilige Leistung vereinbarten Ausführungsfrist, steht dem jeweils 

betroffenen Auftraggeber bei verspäteter Leistungserbringung für jeden Tag der 

Fristüberschreitung ein Vertragsstrafenanspruch in folgender Höhe zu: 

  

  – im Zusammenhang mit der Teilnahmeerklärung / Einwilligungserklärung:  

 1,00 EUR je Teilnahme-/Einwilligungserklärung; 

 –  im Zusammenhang mit der Erst- oder Folgedokumentation, soweit die Leistungen 

gegenüber dem jeweiligen Auftraggeber geschuldet sind: 
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   2,00 EUR je Dokumentationsvorgang; 

  – im Zusammenhang mit der Erst- und Folgedokumentation, soweit die Leistungen 

gegenüber der Arbeitsgemeinschaft DMP geschuldet sind:  

   1,00 EUR je Dokumentationsvorgang. 

 

(2) Der Vertragsstrafenanspruch ist der Höhe nach begrenzt auf 10 v. H. der Rechnungs-

summe, die der Datenstelle im Falle einer fehlerfreien Leistungserbringung gegenüber 

sämtlichen Auftraggebern in dem Zeitraum, für den eine Vertragsstrafe beansprucht wird, 

zustände. 

 

 

Abschnitt IV 

Sonstige Bestimmungen, Laufzeit 

 

 

 

§ 25 

Verdingungsunterlagen   
 

Die Verdingungsunterlagen in der Fassung des Datenstellenvertrags vom 01.03.2006 in der 

Fassung des 7. Nachtrags vom 26.06.08 sind als Anlage 9 Bestandteil dieses Vertrags und 

gelten für die Laufzeit des Vertrags gemäß § 31 unverändert fort, soweit in diesem Vertrag 

keine ausdrücklichen abweichenden Regelungen vereinbart wurden. 

 

§ 26 

Erstreckung des Vertrages auf weitere DMP 

 

Die Datenstelle verpflichtet sich, das Datenmanagement im Rahmen der Einführung weiterer 

DMP zu übernehmen. Die Vergütung des Auftragnehmers bestimmt sich in diesem Fall nach 

§ 19. 

 

 

§ 27 

Rechte an Ergebnissen 

 

Die Datenstelle räumt den Auftraggebern unentgeltlich und unwiderruflich das aus-

schließliche, dauerhafte und übertragbare Recht ein, sämtliche im Rahmen des Vertrags 

erbrachten Leistungsergebnisse auf alle Arten, soweit gesetzlich zugelassen, zu nutzen.  
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§ 28 

Schriftform 

 

Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch 

für einen etwaigen Verzicht auf das Erfordernis der Schriftform selbst. Mündliche Nebenab-

reden bestehen nicht. 

 

 

§ 29 

Salvatorische Klausel 

 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder 

sollte eine Lücke dieses Vertrages offenbar werden, so berührt dies nicht die Wirksam-

keit der übrigen Bestimmungen dieses Vertrages. Die Vertragsparteien sind in einem 

solchen Fall verpflichtet, die unwirksame oder fehlende Bestimmung durch eine solche 

zu ersetzen, die wirksam ist und dem mit der unwirksamen oder fehlenden Bestimmung 

angestrebten wirtschaftlichen Zweck soweit wie möglich entgegen kommt. 

 

§ 30 

Gerichtsstand 

 

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem 

Vertrag ist Hamburg. 

 

 

§ 31 

Laufzeit, Kündigung 

 

(1) Der Datenstellenvertrag löst den bisherigen Datenstellenvertrag in der Fassung des  

Datenstellenvertrags vom 01.03.2006 in der Fassung des 7. Nachtrags und tritt mit 

Wirkung ab 01.07.2008 in Kraft. 

 

(2) Die Laufzeit dieses Vertrages ist unbefristet. Er kann mit einer Frist von 3 Monaten zum 

Ende eines Kalenderjahres gekündigt werden. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem 

Grund bleibt unberührt. Als ein wichtiger Grund gelten stets die Verletzung von 

gesetzlichen oder vertraglichen Datenschutzbestimmungen durch die Datenstelle oder 
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die Kündigung der DMP-Verträge mit der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg. 

 

(3) Die Arbeitsgemeinschaft DMP und die Krankenkassen/-verbände können den Vertrag 

gemeinsam mit einer Frist von 3 Monaten zum Quartalsende kündigen, wenn die Erfor-

derlichkeit der von der Datenstelle durchgeführten Tätigkeiten aufgrund von gesetzlichen 

oder sonstigen rechtlichen Änderungen der für DMP maßgeblichen Gesetze und Verord-

nungen entfällt. 

 

(4) Jeder Verband der Krankenkassen kann den Vertrag ganz oder teilweise mit Wirkung für 

eine DMP-Diagnose mit einer Frist von 3 Monaten zum Quartalsende kündigen, wenn 

eines der von ihm durchgeführten DMP, insbesondere wegen der nicht oder nicht mehr 

durch das BVA erteilten Akkreditierung, für ihn endet. Kündigt einer der Krankenkassen/-

verbände für sich, berührt dies den Fortbestand des Vertrages gegenüber den übrigen 

Vertragspartnern nicht. 

 

(5) Kündigt einer oder kündigen sämtliche Krankenkassen/-verbände  diesen Vertrag aus 

außerordentlichem Grund, den die Datenstelle zu vertreten hat, hat die Datenstelle den 

kündigenden Verbänden der Krankenkassen den Schaden zu ersetzen, der ihnen jeweils 

infolge der Kündigung entsteht.  

 


